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Emissionen mit Flüssigerdgas (LNG, liquefied natural gas) betriebener 
Lastkraftwagen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Nutzfahrzeug-Fachzeitschrift „Lastauto Omnibus“ titelt auf der Online-
version wie folgt: „LNG-Lkw schädlicher als Diesel-Lkw“ (www.eurotrans
port.de/artikel/umweltschuetzer-testen-lng-lng-lkw-schaedlicher-als-diesel-lk
w-10903429.html). Im Artikel heißt es: „Mit LNG betriebene Lkw verursa-
chen Tests zufolge bis zu fünfmal mehr Luftverschmutzung als herkömmliche 
Dieselfahrzeuge. Das ergaben Praxistests im Auftrag der niederländischen Re-
gierung, über die die Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) 
berichtet. „Die neuen Erkenntnisse stehen im Widerspruch zu den Behauptun-
gen der betroffenen Lkw-Hersteller, dass Gas-Lkw die Stickoxidemissionen 
um 30 Prozent senken”, stellt T&E fest“.

Transport & Environment veröffentlichte die Testergebnisse (www.transporten
vironment.org/sites/te/files/publications/2019_09_do_gas_trucks_reduce_emis
sions_paper_DE.pdf) und fordert die deutsche Bundesregierung und ihre euro-
päischen Partner auf, die Subventionierung umweltschädlicher LNG-Lkws in 
Form der extrem niedrigen Besteuerung von fossilem Erdgas im Verkehr zu 
beenden (www.transportenvironment.org/press/praxistests-offenbaren-gas-lkw
-verursachen-bis-zu-fünfmal-mehr-luftverschmutzung). In der Studie (siehe 
verlinktes PDF im vorhergehenden Satz) heißt es: „Im Auftrag des niederländ-
ischen Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft hat die Niederlän-
dische Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung, kurz 
TNO, eine unabhängige Forschungseinrichtung, verschiedene Tests unter rea-
len Fahrbedingungen durchgeführt, um Luftschadstoffe wie Stickoxide und 
Feinstaub sowie Tank-to-Wheel Treibhausgasemissionen (THG) von LNG- 
und Diesel-Lkw zu messen Die Studie fasst die Hauptergebnisse folgenderma-
ßen zusammen (ebd., S. 3 f.):

‚Mehrere Lkw-Hersteller behaupten, dass gasbetriebene Lkw im Vergleich zu 
Diesel-Lkw große Vorteile hinsichtlich Luftqualität und Treibhausgasemissio-
nen bieten. Von der niederländischen Regierung in Auftrag gegebene Praxis-
tests wurden von TNO, einer unabhängigen Forschungseinrichtung, durchge-
führt, um die Emissionen von Diesel- und Flüssiggas-Lkw (LNG) zu verglei-
chen. Die Testergebnisse zeigen, dass viele Behauptungen der Lkw-Hersteller 
falsch sind.“
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Und weiter:

„Stickoxidemissionen:

Es wurden sechs 2013 gefertigte Diesel-Lkw der Schadstoffklasse Euro VI mit 
drei 2017/18 gebauten LNG-Lkw der Schadstoffklasse Euro VI verglichen. Im 
Stadtverkehr stießen die LNG-Lkw 2 bis 3,5 Mal mehr Stickoxide aus als der 
Diesel-Lkw mit dem niedrigsten Testergebnis. (…)

Feinstaub:

Lkw-Hersteller behaupten, dass durch den Einsatz von LNG ‚Feinstaubemissi-
onen nahezu vollständig eliminiert‘ oder zumindest um 95 % gesenkt würden 
im Vergleich zu Diesel [ii iii iv, Fußnoten in der original PDF]. Die Berichte 
von TNO hingegen belegen, dass diese Aussagen nicht der Wahrheit entspre-
chen und dass gasbetriebene Lkw immer noch eine beträchtliche Zahl von 
Feinstaubpartikeln ausstoßen.

Treibhausgasemissionen:

Die getesteten LNG-Lkw mit Fremdzündungsmotor verzeichneten 3 bis 5 % 
weniger Treibhausgasemissionen als der Diesel-Lkw mit dem niedrigsten 
Testergebnis. Der LNG-Lkw von Volvo mit Hochdruck-Direkteinspritzung 
(HPDI) verzeichnete 14 % weniger Tank-to-Wheel-Emissionen (d. h. bei der 
Fahrzeugverwendung) verglichen mit dem getesteten Diesel-Lkw mit den ge-
ringsten Treibhausgasemissionen. Allerdings sind die Well-to-Tank-
Emissionen (d. h. bei der Kraftstofferzeugung) durch die Erdgasförderung und 
den -transport in der EU durchschnittlich um 26 % höher als bei fossilem Die-
sel. Betrachtet man also auch die vorgelagerten Emissionen, sind LNG-Lkw 
mit Fremdzündung klimaschädlicher als der Diesel-Lkw mit dem niedrigsten 
Testergebnis, während HPDI-Gas-Lkw lediglich einen geringfügigen Vorteil 
bringen.“

1. Ist der Bundesregierung die oben genannte Studie bekannt?

Wenn ja, welche Schlussfolgerungen für ihr eigenes Handeln zieht die 
Bundesregierung aus den Erkenntnissen der genannten Studie?

2. Welche Kenntnisse bezüglich Schadstoffausstoß von Gas-Nutzfahrzeugen 
hatte die Bundesregierung vor der Erteilung von Begünstigungen von Gas-
Nutzfahrzeugen, siehe Bundestagsdrucksachen 19/3930 und 19/5102?

3. Wurden im Vorfeld der Begünstigungen von Gas-Nutzfahrzeugen im Auf-
trag der Bundesregierung die tatsächlichen Abgaswerte von Gas-
Nutzfahrzeugen im Echtbetrieb gemessen?

Wenn ja, durch welche Stelle, und was waren die Ergebnisse?

4. Plant die Bundesregierung jetzt eigene Messungen, beispielsweise durch 
die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), TÜV oder Dekra im Echtbe-
trieb?

5. Wird die Bundesregierung die Begünstigungen von Gas-Nutzfahrzeugen 
überdenken, und wenn ja, wie wird dies aussehen?

Die Fragen 1 bis 5 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Zu Berichterstattungen Dritter, über Teilaspekte eines Berichts der Niederländi-
schen Organisation für angewandte Naturwissenschaftliche Forschung nimmt 
die Bundesregierung keine Stellung.
Die seit dem 1. Januar 2019 geltende Mautbefreiung für Erdgas-Fahrzeuge in 
§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 des Bundesfernstraßenmautgesetzes wurde vom 
Deutschen Bundestag beschlossen.
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Eine Anpassung von § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 des Bundesfernstraßen-
mautgesetzes wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur erarbeitet.
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